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C 1 VORWORT  

Bei Druckbehältern steht Sicherheit an erster Stelle, der Tauschflaschenmarkt in Deutschland 
ist stetig gewachsen und stellt uns und unsere Handelspartner vor Herausforderungen, da 
sich mittlerweile unzählige neue Flaschenfabrikate im Umlauf befinden. Teilweise sind die 
Mindestanforderungen bzw. Qualitätsansprüche nicht gegeben und erhöhen das 
Sicherheitsrisiko. Um diese Sicherheitsaspekte noch besser erreichen zu können, haben wir 
den Ablauf der Leergutkontrolle angepasst und das folgende Merkblatt erstellt. 

Zudem wollen wir für mehr Klarheit sorgen, in welchen Fällen der Kunde die TÜV-Gebühr 
bzw. Bearbeitungsgebühr zu entrichten hat. Welche Flaschenfabrikate angenommen werden 
können und welche nicht. Die dazu neu entwickelte Kundeninformation stellt übersichtlich 
dar, wann die TÜV-Gebühr fällig wird und in welchen Fällen die GPG keine TÜV-Gebühr 
erhebt. 

Diese Maßnahmen sind Teil einer veränderten Abwicklungs- und Kostenstruktur. Sie hat 
zum Ziel, unsere wertvollen Dienstleistungen (z. B. Regenerierung) vom Kunden auch bezahlt 
zu bekommen und die benötigte Transparenz zu schaffen. 
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Diese Klarstellung hat also die Entlastung zum Ziel, indem Leergutkontrollen vor Ort beim 
Kunden besser vorstrukturiert werden. 

C 2 UNTERSCHEIDUNG KAUF- / MIETFLASCHE 

In diesem Abschnitt erklären wir, wie schlüssig zwischen diesen beiden Varianten 
unterschieden werden kann. 

Farbhinweise im Dokument lesen sich wie folgt: Welche Flasche uneingeschränkt von uns 
angenommen wird ist grün | Prüfung erfordert ist blau | keinesfalls angenommen wird ist 
rot markiert. 

C 2.1 Mietflasche 

Mietflaschen. Damit sind Fremdflaschen gemeint, also fremdes Eigentum (Firmenkennung in 
Prägung). Der Flaschenkörper gehört nicht dem Käufer der Füllung. Mietflaschen sind nicht 
Bestandteil des Tauschpools und dürfen von der GPG nicht angenommen werden!  

C 2.2 Tauschflasche 
Die GPG bietet Ihren Kunden neutral geprägte Tauschflaschen als Kaufflasche bzw. 
Eigentumsflasche im klassischen Tauschsystem an. 
 
Dem Tauschsystem gehören i. d. R. neutral geprägte Flaschen an. Das sind sie nur wenn: 

 in den Flaschenkörper keine Firmenkennung oder ein Name eingeprägt und 
 die Flasche - bis auf die Farbkennzeichnung zur Gasart am Flaschenhals - neutral lackiert ist. 

Mit dem Kauf eines Flaschenkörper + Füllung, erwirbt der Käufer das Recht, den Flaschen-
körper in das Tauschsystem nach dem Prinzip „leer gegen voll“ zu tauschen. Der Käufer ist 
Eigentümer der Flasche. Die Flasche wird in der Regel nicht zurückgekauft.  

C 3 LEERGUTKONTROLLE 

C 3.1 Sichtkontrolle Leergut 

Vor Annahme des Leerguts sollten Sie folgende Checkliste beachten: 

 Befinden sich unter dem Leergut vorgesehenen Flaschen: 
 Mietflaschen (Prägung Rückseite Flaschenhals1)) 
 beschädigte / manipulierte Flaschen 
 unzulässige Bauweisen, das sind z. B.: 

o Flaschen mit einem eingeprägten Fülldruck von 150 bar 
o Flaschen mit einem eckigen Fuß 
o Flaschen jugoslawischen Ursprungs (Yugo-Flaschen mit Prägung 85 YU 54) 
o 8 Liter Flasche 
o Acetylen-Flaschen, gelb lackiert. 

1) Der Gashersteller als Eigentümer von Mietflaschen ist auf der Rückseite am Flaschenhals (No. 23) 
eingeprägt. Diese Flaschen dürfen von uns nicht angenommen werden, denn der Abnehmer steht in einem 
Vertragsverhältnis mit einem Dritten und nicht mit der GPG. Es handelt sich dabei um sogenannte 
Fremdflaschen. 
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Ein auf den Flaschenkörper aufgesprühtes Firmenlogo oder eine individuell gefärbte Flasche 
stellen keine eindeutigen Erkennungsmerkmale für Fremdflaschen dar. Auch der 
Produktaufkleber (ADR-Label; ADR-Bananenaufkleber – siehe Punkt C4) gibt keine 
schlüssige Auskunft über den Eigentümer. Die Prägung zählt! 

C 3.2 Check auffällig – weiteres Vorgehen 

Sobald im Check ein Punkt angekreuzt ist: 
 keine Aufnahme in das Tauschflaschensystem der GPG möglich! 

 

Bei Unklarheiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, dass wir gemeinsam die Flasche/n 
begutachten und bitten um aussagefähige Fotos von der Flaschenschulter auf tuev@gase-
partner.de 

Die Rücknahme erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe durch die GPG. Die GPG behält sich 
hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit eine Nachprüfung im Werk vor. 

C 4 ADR LABEL | GEFAHRGUTAUFKLEBER | „BANANENAUFKLEBER“ 

Das ADR-Label ist ein Gefahrgutaufkleber. 

 Dieser Aufkleber ist produktbezogen und enthält keine Aussagen zu dem 
Flaschenkörper. Er sagt allein etwas über den Inhalt der Flasche aus. Rück-
schlüsse auf den Eigentümer der Flasche sind darüber nicht möglich. 

Anhand des Firmenlogos auf dem ADR-Label kann man ablesen, von wem die Flasche zuletzt 
gefüllt worden ist. Die Adressangaben dienen dazu, sich an den Abfüller wenden zu können, 
z. B. wenn die Flasche leer ist und wieder aufgefüllt werden soll. 

Folgende Angaben enthält das ADR-Label: 
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C 4.1 TÜV erkennen 

Jede bei uns erworbene fabrikneue Gasflasche wird mit i. d. R. 10 Jahren TÜV ausgeliefert. 
Die erstmalige TÜV-Abnahme erfolgt im Rahmen der Flaschenherstellung. Das Datum ist im 
Schulterbereich der Flasche eingeprägt. Von diesem Zeitpunkt an kann die Flasche 10 Jahre 
lang verwendet werden (zum Beispiel: TÜV in 04/2019 = Verwendung bis 03/2029). 

Im Tauschflaschensystem der GPG sind bereits die Kosten für die TÜV-Abnahme im Service 
enthalten, wir weisen jedoch darauf hin, dass das nur bei Flaschen mit GPG-ADR Label 
gewährleistet ist. 

C 4.1.1 Beispiel-Stempelung (Prägung) 

 
Abbildung 1: DIN EN ISO 13769:2009, Anhang A, Seite 13 [Quelle] 
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C 4.1.2 TÜV-Gebühr - ja / nein 
 
Wann zahle ich bei GPG und wann sollte ich diese weiterberechnen?  
Sofern Sie Ihre leere, neutral geprägte Eigentumsflasche mit GPG ADR-Aufkleber bei uns 
abgeben, fallen für Sie keine TÜV-Gebühren an. Sie zahlen ausschließlich die Füllung und 
erhalten eine volle, geprüfte Flasche gleicher Bau- und Gasart zurück. 

Für alle anderen Strukturen werden die TÜV-Kosten nicht übernommen! 
Sollten die Flaschen TÜV-fällig sein, und keinen GPG-ADR-Aufkleber aufweisen, werden die 
TÜV-Gebühren fällig und sollten vom Endkunden getragen werden.  
 
Definition: berechnet wird für neutrale Tauschflaschen, die nicht aus dem 
Tauschflaschensystem der GPG Gase Partner GmbH sind und eine TÜV-Restlaufzeit von 
weniger als 3 Monaten haben. 

C 5 TAUSCHFLASCHENLISTE 

Um herauszufinden, ob es sich bei der Leerflasche: 

a) um eine neutral geprägte Tauschflasche (kurz: TF / TFL) handelt oder 
b) ein anderes Umlaufprodukt (Fremdflasche) und ob 
c) die Flasche wieder befüllt werden darf/kann 
 

begutachten Sie in erster Linie 
das Produktlabel und im 
Anschluss intensiv die Prägedaten 
der Flaschenschulter, sowie den 
Gesamtzustand der Flasche. 

 
Bei einer eventuell durch 
Aufkleber überklebten Prägung 
kann es sich um ADR-Label 
(Gefahrgutaufkleber) oder MHD-
Aufkleber handeln. Diese sagen 
nichts über den Hersteller oder 
das Prüfdatum des 
Flaschenkörpers aus. 
 
 

Flaschen mit GPG-Aufkleber brauchen nicht begutachtet werden (Schnellkontrolle) 
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Leerflaschen, die im Tausch eingeschränkt wieder befüllt werden: 

± EINHELL – nur im Tausch gegen Einhell-Behälter 
± Flaschen mit eingeprägtem Kundennamen (z. B. Maier München oder Huber, München) 

vom Kunden ist ein Eigentumsverzicht einzuholen (=Abschluss Übernahmevereinbarung) 
Beachten Sie die Kostenweitergabe für das Eingliedern in das Tauschsystem. 

 

Neutral geprägte Leerflaschen, die im Tausch wieder befüllt werden: 

 ALCO-TOP 
 AIR LIQUIDE TF 
 BAUHAUS 
 Briesemeister 
 CAGO 
 EDS 
 Eichstätter 
 Flexigas (BASI) 
 GGH 

 

 GHH 
 Global Gas  
 Globus  
 GPG 
 GTI 
 HELA BAUPARK 
 HOWE (TF) 
 IGS 
 KEK 
 Knauber 
 NOWA 
 OBI 
 PAC bzw. GGH 
 Plattner 
 Praxair (System- oder 

Partnerflasche) 

 Rothenberger 
 ROWI 
 Sodaflaschen mit 

Schraubventil 
 STABILO 
 STINNES 
 S & E 
 TABILO 
 TGF, Norderstedt 
 TOP-Baufuchs 
 TOPKAUF 
 Unterbichler / TGF 

(TF) 
 Wessels AG 
 Widmann 
 WGG  

C 5.1 Foto-Analyse und Hilfestellung 

Bei Unklarheiten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, dass wir gemeinsam die Flasche/n 
begutachten und bitten um aussagefähige Fotos von der Flaschenschulter auf tuev@gase-
partner.de oder wenden Sie sich direkt an unseren telefonische Support unter Tel. 02324 
391703. 

C 5.1.1 Flexi-Tausch 
Um unseren Kunden eine bestmögliche Flexibilität zu bieten, können Sie im Einzelfall und 
nach Freigabe und Zahlung einer Gebühr, auch begrenzt unterschiedliche Gasarten gegen 
andere Gasart eintauschen. Dieser sogenannte Flexi-Tausch ist jedoch unüblich und muss vor 
der Bestellung freigeben und koordiniert werden. Den Flexi-Tausch können Sie beantragen 
unter vertrieb@gase-partner.de (bitte dazu in der Betreffzeile „Anfrage Flexi-Tausch“ 
angeben). 
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Leerflaschen, die im Tausch NICHT wieder befüllt werden – sogenannte Fremdflaschen: 

! ACETYLENWERK HAGEN 
! AGA GAS, Hamburg 
! AGEFKO*) 
! AIR LIQUIDE 
! AIR PRODUCTS oder auch AP1 
! Arienheller Sprudel -Kohlensäure*) 
! Arienheller -Rheinbrohl*) 
! Bad Niedernauer 
! BASI, Rastatt 
! BOC 
! BUSE Gase, Bad Hönningen*) 
! CARDUE, Diedmannsried 
! Carbo*) 
! CARDUE, Diedmannsried 
! Cargo 
! Chemische Fabrik, Hönnigen 
! CHEMOGAS 
! Elektra-Beckum Meppen +) 
! DAB Dortmunder Actien Brauerei, Dortmund 
! Dauner Burgbrunnen 
! Duro Drakovic+) 
! EICHSTETTER, Cham 
! Elektra-Beckum+) 
! FREYCO, Gelsenkirchen 
! GASCO 
! Gase-Egger, IGAS,  
! GAS Egger Augsburg 
! Gas-Mohr, Kiel 
! Gerolsteiner-Sprudel, Gerolstein 
! Gewerkschaft, Deutschland, Hönningen 
! Gewerkschaft Siegtal 
! GHC, Gerling Holz + Co. 
! HAG, Hamburg (Hanseatische Acetylen GmbH) 
! Hönniger Sprudel GmbH 
! HOWE, Steinfurt bzw. Sauerstoffwerk 
! Hydrogas 
! Industriegas, Köln (IGA) = Linde (nur Acetylen) 

Mietflaschen 

! JUL Kronenberg, Arnsberg 
! Keller – Heppenheim  
! Kohlensäure KWD Bad Breisig 
! KWD, Bad Hönningen auch Kohlensäurewerk 

Deutschland 
! Landerer Göppingen 
! LINDE AG, München 
! Lindner, Bad Nauheim*) 
! Messer Griesheim, Frankfurt  

teilweise mit folgender Prägung im Umlauf: 
MGG, FFM oder KGS Duisburg 

! MGE Messer Gaspack 
! MTI Industriegase AG 
! Neunkirchner Sauerstoffwerk*) 
! p.a.c. Mietflasche 
! PRAXAIR 
! Reginaris 
! Rießner GAS 
! Römerquelle 
! ROMMENHÖLLER*) 
! Sauerstoffwerk Friedrichshafen, SWF 
! Sauerstoffwerk GUTROFF 
! Sauerstoffwerk KRAISS + FRIZZ 
! Sauerstoffwerk Kuntze 
! Sauerstoffwerk Münster o. Westfalen AG 
! Sauerstoffwerk Süssen 
! Selters-Sprudel 
! TMG, Technisch Med. Gase 
! SOL 
! TV Kohlensäure*) 
! Tyczka, Mannheim 
! U.C.-UCAR- 
! WAG, Sauerstoffwerk Westfalen AG 
! WSG – Duisburg (Wilhelm Schlüter Gase) 
____________ 
 *) überwiegend CO2-Flaschen 
+) mit Prägung 85YU54 oder E 1D9428 HR 

! Fülldruck: 150 bar 
! Inhalt: 8 Liter 
! Form: eckiger Fuß 
! geprägte Mietflaschen,  

wie z. B: PX, AL, AP, MGG 
! YUGO-Flaschen (Prägung 85 YU 54) 
! Prägung E 1D9428 HR   

Acetylenflaschen 

Die porösen Massen geben Auskunft darüber, wie die Druckgasbehälter ausgefüllt sind. Diese 
Massen dienen dazu ein Lösemittel und das darin gelöste Acetylen aufzunehmen. Nicht 
zugelassen sind: 

poröses Material: Zulassungskennzeichen: 
BOC 08 GB 236 
IGA MASSE FK 2 85 D M 58 
HIAG MAXI POR 
TGC  TGC-A  
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Hilfestellung/Übersicht -  Bearbeitungsgebühren 

Flaschenzustand Voraussetzung für Annahme  Gebühr 
    
Tauschflasche 
mit GPG Label 

+ neutral geprägt 
+ mit und ohne TÜV  kostenfrei 

Tauschflasche 
ohne GPG Label 

 
+ Rest-TÜV-Laufzeit  Monate 

 

kostenfrei 
 
 
 

Tauschflasche 
ohne GPG Label 

 
+ Rest-TÜV-Laufzeit  Monate 

 
gebührenpflichtig 

s. Preisliste 
 
 
 

Kundengeprägte 
Flasche 

+ ggf. Eigentumsnachweis  
+ > 3 Monate Rest-TÜV-Laufzeit  gebührenpflichtig 

s. Preisliste, 

    

C 6 NEUE ABWICKLUNG- UND KOSTENSTRUKTUR 

Um Ihnen weiterhin den optimalen Service bieten zu können, werden wir nun 2 
Abwicklungsmöglichkeiten anbieten, um relevante TÜV-fällige Flaschen abzugeben: 

C 6.1 Kleinmengen im Tauschsystem „Eingliedern“ 

Hierbei können Sie weiterhin kleine Mengen im Tauschsystem wie gewohnt abgeben und 
direkt 1:1 tauschen, beim Aufladen bzw. Leergutkontrolle der Flaschen werden folgende 
Kürzel auf den Dokumenten (Lieferschein) erfasst: 

T wenn: 

- kein GPG-Label 
- TÜV-fällig 

T+N wenn: 

- kein GPG-Label 
- TÜV-fällig 
- plus neutralisieren 

Die bisher verwendeten Kürzel für Ventilersatz (V) und neue Lackierung (L) sind somit hinfällig. 
Die neue Kostenstruktur ist auf Basis einer Mischkalkulation, um den Prozess zu vereinfachen. 
 
Die Kosten für diese Serviceleistungen entnehmen Sie bitte der gesonderten Preisliste. 

C 6.2 Separate Abgabe zur Bearbeitung (Mindestmenge 10 Flaschen bzw. in einer 
Palette sortiert abgegeben)  
Wir empfehlen Ihnen die Flaschen zu sammeln und mit einem separaten TÜV-Auftrag bei uns 
im Bearbeitungsauftrag abzugeben. Sie profitieren ggf. von Preisvorteilen und halten Ihre 
Kosten für die Instandhaltung geringer. 
 
Bitte melden Sie beim Fahrer die gewünschten Mengen und Bearbeitungsprozesse. Hierzu 
nutzen Sie bitte den „Laufzettel“, welcher jeder Fahrer mit sich führt: 



 

Kundeninformation 
Merkblatt zur Flaschenannahme 

(Leergutkontrolle) und Flaschenmanagement 

 
(Stand: 23.09.2024) 

Prozess: D 
VA    Nr.: 003 
Revision: 00 
Eigner: SVC 
Blatt: 9 von 9 

 

Merkblatt Leergutananahme_Kunde.docx / c: 05.03.24 / s: 23.09.24   GPG Gase Partner GmbH, Wittner Str. 166, 58456 Witten 

Die Kosten für diese Serviceleistungen entnehmen Sie bitte der gesonderten Preisliste. 
Auf Wunsch können auch Einzelflaschen (Kundenprägung) zur Befüllung und Bearbeitung 
abgegeben werden. 
 
WICHTIG: melden Sie die Abgabe an, damit wir den benötigten Platz einplanen können. 

C 7 Reklamationen 
Das Tauschsystem sorgt für einen stetig wechselnden Kreislauf der Flaschen zu den 
verschiedensten Füllwerken in Deutschland. Trotz hoher Qualitätsansprüche kann es 
zu Reklamationen kommen. Für die Nachkontrolle und Auswertung der 
Reklamationen ist es zwingend erforderlich, dass Sie diese bei uns anmelden und Sie 
bitte den „Laufzettel“ nutzen, welchen jeder Fahrer mit sich führt: 

 
Reklamierte Flasche: 
 Anmeldung bei der Bestellung mit Reklamationsbegründung 
 zwingend mit einem Reklamationsschein versehen 

 

 

 
 

Abschluss und Gültigkeit. 
Diese Definition und Neuregelung ist ab dem 14.10.2024 gültig.  
Nutzen Sie dieses Merkblatt, um auch Ihr Personal zu schulen. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

TÜV-Auftrag und/oder E-Füllverfahren (Flaschen zur 
Befüllung) 
 Anmeldung bei der Bestellung 
 Bearbeitungsprozesse definieren 

 


